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 Stellungnahme zur Ausweisung „nitratsensibler Gebiete“  

 
Seit dem 26.10.2022 ist der Entwurf zur Ausweisung neuer „nitratsensibler Gebiete“ veröffentlicht. 
Grundlage ist die so genannten AVV-Gebietsausweisung zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten. Hintergrund ist ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland 
wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie.  

Die aktuelle Gebietskulisse hat sich dadurch in vielen Regionen Niedersachsens stark verändert. Auch 
die Kooperation Trinkwasserschutz Deistervorland ist nach aktuellem Entwurf im Bereich des Trinkwas-
sergewinnungsgebietes (TGG) Landringhausen betroffen. Es ist bedauerlich, dass aktive Trinkwasser-
schutzkooperationen in keiner Weise im Ausweisungsverfahren mit einbezogen wurden. Seit Jahrzehn-
ten werden für das Kooperationsgebiet Daten erhoben, um die Entwicklung der Nitratbelastung reprä-
sentativ und ganzheitlich zu beschreiben. Bezogen auf das TGG Landringhausen spiegelt der aktuelle 
Entwurf zur Ausweisung neuer „nitratsensibler Gebiete“ die Einschätzung der Kooperation nicht wider. 
Das hat die Kooperation veranlasst, im Rahmen der Verbandsbeteiligung eine Stellungnahme zu ver-
fassen. Diese wurde beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz eingereicht. Unter folgendem Link kann die Stellungnahme der Koop. TWS Deistervorland 
eingesehen werden. Passwort: Dv22!L34 

https://geries.de/2022/11/18/rotegebiete_stellungnahme_deistervorland       

 

 Bekanntmachung WSG-Verordnung Deister - Deistervorland 
 

 

 

An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass aktuell Einblick in die „Verordnung über die Festset-
zung des Wasserschutzgebietes Deister – Deistervorland“ genommen werden kann. Die Unterlagen sind 
seit dem 17.11.2022 bis einschließlich 16.12.2022 auf der Internetseite der Region Hannover unter der 
Rubrik „weitere ortsübliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht.  
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Unter folgendem Link ist die genannte Verordnung zu finden: 

https://bekanntmachungen.region-hannover.de/Weitere-orts%C3%BCbliche-Bekanntmachungen/Ver-
ordnung-%C3%BCber-die-Festsetzung-eines-Wasserschutzgebietes-Deister-Deistervorland2 

Zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Forst Esloh, Eckerde, 
Deisterquellen und Landringhausen sollen die bestehenden Wasserschutzgebiete modifiziert und in der 
oben genannten Verordnung zusammengefasst werden. Für die Festsetzung des Wasserschutzgebiets 
ist die Untere Wasserbehörde der Region Hannover zuständig. Bevor die Region Hannover die neue 
WSG-Verordnung erlässt, führt sie gemäß § 91 NWG ein Anhörungsverfahren durch. Neben der Inter-
netveröffentlichung liegen die Unterlagen bei der Unteren Wasserbehörde, Region Hannover, Fachbe-
reich Umwelt, Raum 307, Wilhelmstr. 1, 30171 Hannover öffentlich aus. Die Einsicht vor Ort ist nur nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Des Weiteren kann in den Rathäusern, bzw. Kreisverwal-
tungen der betroffenen Städte und Gemeinden Einblick in die Antragsunterlagen, den Verordnungsent-
wurf, den Schutzbestimmungskatalog, sowie den dazugehörigen Arbeitskarten genommen werden. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen schriftlich oder per 
Mail an verschiedenen Stellen einreichen. Einwendungen können bis zum 02.01.2023 (einschließlich) 
u.a. bei der Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Team 36.29 (Gewässerschutz -Ost-) Wilhelmstr. 1, 
30171 Hannover oder bei den betroffenen Kommunen eingereicht werden. Als elektronische Erklärung 
werden Einwendungen akzeptiert, die an die E-Mail-Adresse gewaesserschutz@region-hannover.de ge-
sendet werden. Nach Ablauf der Einwendungsfrist finden Einreichungen keine Berücksichtigung mehr. 

Abschießend wird die Region Hannover einen Erörterungstermin mit den Behörden, die Stellungnah-
men abgegeben haben und den Betroffenen, die Einwendungen erhoben haben, durchführen. 
 

 Mit freundlichen Grüßen 
 
Friedrich Wilhelm Reese, Jan Dirk Dohrendorf 
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